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Rundbrief Nr. 4 / 2012 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser heutiger Rundbrief hat diese Themen: 
 
1. Fußball-EM 

2. Gewerbeauskunftszentrale 

3. Urlaub - Urteil des Bundesarbeitsgerichtes 

4. Neuer Rundfunkbeitrag ab 2013  

5. Trinkwasserverordnung 

6. Verrechnungsstelle geschlossen 

 
1. Fußball-EM 
 

Die im Juni beginnende Fußball-EM ist eines der sportlichen Highlights im Jahr 2012 und 
nährt wieder die Hoffnung auf ein Sommermärchen. In der Vergangenheit haben viele Kir-
chengemeinden EM- oder WM-Spiele live übertragen Dabei müssen Sie dies beachten: 
 
• die Rechte an der Spielübertragung hat die UEFA.. Wenn Sie Spiele öffentlich - aber nicht 

kommerziell - übertragen, müssen Sie an die UEFA keine Gebühr bezahlen. Eine Über-
tragung ist nicht kommerziell, wenn 
- kein Eintritt verlangt wird, 
- der Raum, in dem die Übertragung stattfindet, maximal 150 Plätze hat und 
- die Leinwand eine Bilddiagonale von maximal 3 m hat. 
 
Sobald eines der Kriterien nicht erfüllt ist, handelt es sich bei der Übertragung um eine 
kommerzielle, bei der Gebühren an die UEFA entrichtet werden müssen; 
unabhängig von der Gebühr für die UEFA muss auf jeden Fall für den Fernsehton eine 
Gebühr an die GEMA entrichtet werden. Deshalb bitten wir Sie auf jeden Fall um Informa-
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tion, wenn Sie planen, ein oder mehrere Spiele der Fußball-EMl öffentlich zu übertragen,. 
Wir werden dann einen Vertrag mit der GEMA abschließen. Dieser kostet rd. 150,00 €. 

 
Bitte informieren Sie uns anhand des beigefügten Rückmeldebogens. Eine Rückmeldung ist 
nur erforderlich, wenn Sie Spiele übertragen werden. 
 

2. Gewerbeauskunftszentrale 
 
Die Gewerbeauskunftszentrale ist wieder aktiv und überhäuft auch kirchliche Einrichtungen 
mit ihren Angebotsformularen. Diese werden leider nicht nur an Pfarrbüros sondern auch an 
Kindergärten und kirchliche Gruppierungen (z. B. Kirchenchöre) geschickt. Bitte achten Sie 
darauf, dass die Formulare der Gewerbeauskunftszentrale nicht  unterschrieben und nicht  
zurückgeschickt werden,  
 
Mit Rücksenden des Angebotes wird ein dubioser Vertrag abgeschlossen, aus dem Sie nur 
mit viel Mühe unsererseits und Einleitung rechtlicher Schritte wieder zurücktreten können. 
Achten Sie deshalb bitte unbedingt darauf, dass die Formulare sofort weggeworfen werden 
und informieren Sie bitte auch die Vorsitzenden Ihrer Gruppierungen, Die Kindergärten wer-
den wir separat informieren. Ebenso werden wir den Hinweis über unseren Newsletter an die 
Verantwortlichen Ihrer Kirchengemeinden schicken. 
 

3. Urlaub - Urteil des Bundesarbeitsgerichtes 
 
Das Bundesarbeitsgericht hat die Staffelung von Urlaubstagen nach dem Lebensalter wie im 
kirchlichen Bereich üblich für unzulässig erklärt. Welche Konsequenzen das für den kirchli-
chen Bereich hat, wissen wir noch nicht. Die Diözese wird dies aber noch im April entschei-
den. 
 
So lange bitten wir Sie und alle Beschäftigten, ab zu warten. Anträge oder ähnliches müssen 
Sie nicht stellen. Wir sichern Ihnen zu, dass Ansprüche aus diesem Urteil von uns nicht aus 
formalen Gründen abgelehnt werden.  
 

4. Neu Rundfunkgebühren 2013 
 
In den nächsten Tagen werden Sie von ARD, ZDF, Deutschlandradio und  / oder der GEZ 
über den neuen Rundfunkbeitrag mit der Bitte, den beigefügten Antwortbogen auszufüllen 
und an die GEZ zurückzusenden, informiert. Bitte geben Sie alle Unterlagen an uns weiter. 
Wir kümmern uns um die Angelegenheit. 

 
5. Trinkwasserverordnung 
 

Seit dem 1. Dezember 2011 gilt die neue Trinkwasserverordnung. Sie schreibt vor, dass 
Gebäudeeigentümer das Trinkwasser des Gebäudes auf Legionellen untersuchen lassen 
müssen. Die Auswirkungen auf kirchliche Gebäude haben wir mittlerweile mit dem Landes-
gesundheitsamt geklärt. Demnach gilt: 
 
1. bei allen Gebäude, in denen sich ein Kindergarten befindet, muss das Trinkwasser un-

tersucht werden; 
 
2. in allen anderen Gebäuden, also Kirchen, Gemeindehäusern (auch mit vermieteten 

Wohnungen), Pfarrhäusern (auch wenn vermietet), muss das Trinkwasser nach momen-
tanem Stand nicht untersucht werden. Hinsichtlich der Kindergärten werden wir uns 
darum kümmern, dass die vorgeschriebenen Wasseruntersuchungen künftig stattfinden 
Wir sind deswegen gerade in Verhandlung mit verschiedenen Labors wegen der Prei-
se.. 
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6. Verrechnungsstelle geschlossen 
 

Am 30. April gönnen wir uns eine kleine Auszeit. Die Verrechnungsstelle ist an diesem Brü-
ckentag geschossen. Anrufbeantworter und E-Mail-Postfächer sind natürlich auch an diesem 
Tag für Sie erreichbar. Persönlich sind wir dann am 2. Mai ab 8:30 Uhr wieder für Sie da. 
   

Freundliche Grüße aus Obrigheim 
 
 
 
Klaus Muth  Theo Rappold 


